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RS OGH 1923/11/8 Ds32/23
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1923

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der einen Vertrag mit einer Partei trotz obwaltender Bedenken bezüglich ihrer Geistesbeschaffenheit

abschließt oder hiebei den ihm bekannten Anwalt dieser Partei nicht zuzieht, beeinträchtigt Ehre und Ansehen des

Standes.
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